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I. Vorbemerkung 

Für alle Aufträge oder kaufmännische Bestäti-
gungsschreiben, die der Auftraggeber für sich oder 
im Namen und für Rechnung Dritter an Unterneh-
mer (§ 14 BGB) erteilt bzw. abgibt, gelten aus-
schließlich die folgenden Bedingungen, soweit 
nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich verein-
bart ist. 

II. Angebot 

1. Angebote sind für den Auftraggeber kostenlos 
und unverbindlich. Es gilt eine Mindestannah-
mefrist von 1 Monat ab Angebotsdatum.  

2. Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der 
Bieter diese Bedingungen in der bei Angebots-
abgabe jeweils gültigen Fassung und alle wei-
teren Bedingungen der Angebotsanfrage vor-
behaltlos an. Diese Bedingungen können im 
Internet unter www.storengy.de/sites/default/fi-
les/mediateque/pdf/2019-08/Allge-
meine%20Einkaufsbedingungen.pdf abgeru-
fen werden.  

3. Es ist Angelegenheit des Bieters, sich vor An-
gebotsabgabe über alle sich aus den örtlichen 
Verhältnissen, dem betrieblichen bzw. system-
technischen Umfeld, den örtlich einschlägigen 
Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften 
und etwaigen ihm bekannten Vor-/Nachleis-
tungen Dritter ergebenden Anforderungen an 
den Angebotsgegenstand zu informieren und 
diese zu berücksichtigen (Umfeldanalyse). 

4. Ergibt die Umfeldanalyse, dass Änderungen 
an Einrichtungen oder in Abläufen des betrieb-
lichen bzw. systemtechnischen Umfeldes des 
Auftraggebers und etwaigen dem Bieter be-
kannten Vor-/Nachleistungen Dritter erforder-
lich werden, hat der Bieter hierauf und auf die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen unter 
Bezifferung der damit verbundenen 
(Folge)Kosten gesondert hinzuweisen.  

5. Der vorgesehene Einsatz von Dritten/Subun-
ternehmern durch den Bieter ist im Angebot im 
Einzelnen unter Angabe der entsprechenden 
Qualifikation darzustellen. 

6. Erfordert der Angebotsgegenstand Arbeiten 
unter Bergaufsicht, hat der Bieter im Angebot 
anzugeben, für welche Personen und Arbeiten 
er eine bergamtliche Bestellung vorschlägt. 
Dabei sind Aussagen zur Zuverlässigkeit, 
Fachkunde (rechtliche und technische Kennt-
nisse) und körperlichen Eignung der vorge-
schlagenen Personen zu machen. 

7. Erfordert der Angebotsgegenstand Arbeiten in 
Betriebsstätten der Storengy gelten hierfür die 
Allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für 
Auftragnehmer (abrufbar im Internet unter  
www.storengy.de/sites/default/files/media-
teque/pdf/2019-08/ASBFK%20Rev.2.pdf), mit 
deren Geltung sich der Bieter in seinem Ange-
bot ausdrücklich einverstanden zu erklären 

hat, damit sein Angebot insoweit Berücksichti-
gung finden kann. 

8. Das Angebot hat die vom Bieter zu erbringen-
den Nebenleistungen und deren Kosten (z. B. 
Vorbereitungs-/Sicherungs-/Schutzmaßnah-
men für die Leistungserbringung und Doku-
mentationen gem. IV.4.), sowie alle Lohnne-
benkosten zu umfassen. 

9. Angebote sind mit Nettopreisen ausschließlich 
Umsatzsteuer abzugeben. 

III. Auftrag 

1. Nur schriftlich erteilte Aufträge, Rahmenver-
träge, Abrufe und Auftragsänderungen sind 
verbindlich. 

2. Nach Auftragserteilung erhobene zusätzliche 
Forderungen werden ohne gesonderte Verein-
barung grundsätzlich nicht anerkannt. 

IV. Auftragsdurchführung 

1. Der Auftragnehmer führt die Arbeiten in eige-
ner Regie und Verantwortung aus. Er trägt 
während der Durchführung seiner Arbeiten für 
seinen Arbeitsbereich die alleinige zivilrechtli-
che, bergrechtliche, arbeitssicherheitsrechtli-
che, strafrechtliche und öffentlich-rechtliche 
Verantwortung (einschl. Abfallentsorgung). Er 
haftet für alle Ansprüche, die aus der Nichtbe-
achtung von Vorschriften entstehen und hält 
den Auftraggeber von derartigen Ansprüchen 
frei. Dies gilt im Falle der Beauftragung von 
Werk- oder Dienstleistungen auch für Mindest-
lohnansprüche, deren Erfüllung der Auftrag-
nehmer zusichert und für deren Absicherung er 
auf gesonderte Anforderung von Storengy zu 
deren Gunsten selbstschuldnerische Bürg-
schaften eines tauglichen Bürgen herauszule-
gen hat. 

2. Der Auftragnehmer darf Betriebseinrichtungen 
ohne schriftliche Zustimmung des Auftragge-
bers weder verändern, entfernen, ganz oder 
teilweise außer Betrieb setzen noch unzu-
gänglich machen oder hierauf zugreifen. 

3. Erfordert die Auftragsdurchführung einen Zu-
griff auf IT-Programme oder IT-Einrichtungen 
des Auftraggebers, erfolgt deren Gewährung 
nach Maßgabe der jeweils geltenden IT-
Sicherheitsanforderungen des Auftraggebers, 
die dieser dem Auftragnehmer vor Vertrags-
schluss mitteilt. 

4. Der Auftrag verpflichtet den Auftragnehmer 
auch zur Erstellung und Überlassung von Be-
triebsanleitungen, Berichten, Plänen, Zeich-
nungen, pausfähigen Zeichnungsoriginalen als 
Revisionszeichnungen (as-built), Zeugnissen,  
Berechnungen sowie behördlichen Zulassun-
gen und Genehmigungen (Dokumentationen). 

V. Subunternehmer 

1. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, den 
Auftrag oder Teile hiervon ohne schriftliche Zu-
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stimmung des Auftraggebers an Dritte/Subun-
ternehmer weiterzugeben bzw. Fremdpersonal 
einzusetzen. Ausgenommen ist die unum-
gängliche Beschaffung von Vormaterial bzw. 
Lieferungs-/Leistungsteilen von Herstellern o-
der Vorlieferanten. Die Ausführung durch 
Dritte/Subunternehmer entbindet den Auftrag-
nehmer nicht von seiner Verpflichtung zur Er-
füllung des Auftrages und von seinen Haf-
tungs- und Gewährleistungsverpflichtungen.  

2. Bei Zahlungsverzug des Auftragnehmers ggü.  
Herstellern, Vorlieferanten, Dritten/Subunter-
nehmern ist der Auftraggeber zur Zahlung an 
diese zu Lasten des Auftragnehmers berech-
tigt. 

VI. Wartezeiten 

Die Betriebsabläufe des Auftraggebers haben 
grundsätzlich Vorrang, so dass darauf beruhende 
Wartezeiten nur vergütet werden, wenn der Auf-
traggeber sie schriftlich anerkannt hat. 

VII. Lieferung 

1. Lieferungen erfolgen frei Verwendungsstelle 
einschließlich Verpackung und Verzollung. Die 
Verpackungsentsorgung erfolgt zu Lasten 
des/durch den Auftragnehmer/s. 

2. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufü-
gen. Lieferscheine müssen sämtliche Auf-
tragsdaten des Auftraggebers enthalten, wie 
Bestellnummer, Angaben über Art, Menge und 
Gewicht der gelieferten Gegenstände. Der 
Auftraggeber kann Lieferungen ohne ord-
nungsgemäßen Lieferschein auf Kosten des 
Auftragnehmers zurückweisen. 

3. Bei Lieferungen geht die Gefahr frühestens mit 
der Ablieferung am Erfüllungsort auf den Auf-
traggeber über, soweit sie nicht dort noch Ge-
genstand weiterer Auftragsdurchführung des 
Auftragnehmers sind oder unter dessen Eigen-
tumsvorbehalt stehen. 

VIII. Kontrolle des Auftragsfortschritts 

Der Auftraggeber kann jederzeit Kontrollen über 
den Auftragsfortschritt vornehmen und Änderun-
gen durchführen lassen. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, hierzu alle zweckdienlichen Aus-
künfte zu erteilen (z.B. Mehr-/Minderkosten des 
Auftrags, Betriebskosten, Instandhaltungsauf-
wand, Funktionstauglichkeit, Aufwand für Doku-
mentationen) und bei deren Planung mitzuwirken. 

IX. Abnahme/Lieferung 

1. Der Auftraggeber ist nur zur Abnahme/Entge-
gennahme im Wesentlichen mängelfreier, voll-
ständiger Lieferungen/Leistungen verpflichtet. 

Teilabnahmen-/-entgegenahmen sind grund-
sätzlich ausgeschlossen. Mängel mit Sicher-
heitsrelevanz sind stets wesentlich.  

2. Abnahmen/Entgegennahmen erfolgen durch 
schriftliche Abnahmeprotokolle/Leistungsbe-
stätigungen, die auch etwaige Nachweise über 
die Durchführung und Ergebnisse von Werks-
tests, Probeläufen, technischen und behördli-
chen Prüfungen sowie Dokumentationen gem. 
IV. 4. umfasst. Andere Verfahren zur Ab-
nahme/Entgegennahme sind ausgeschlossen.  

3. Die Inbetriebnahme eines erstellten Werkes o-
der von Teilen desselben durch den Auftragge-
ber bedeutet keine Abnahme im vorstehenden 
Sinne. 

4. Das Datum der Abnahme/Entgegennahme ist 
zugleich der Zeitpunkt des Gefahrenübergan-
ges. 

5. Insbesondere wegen aller in Abnahmeproto-
kollen/schriftlichen Leistungsbestätigungen 
aufgeführten Mängel gelten die Rechte des 
Auftraggebers auch ohne gesonderte Erklä-
rung als vorbehalten.  

X. Gewährleistung 

1. Der Auftrag zur Lieferung/Leistung ist nur er-
füllt, wenn der Vertragsgegenstand zum Zeit-
punkt der Abnahme/Entgegennahme (i) die 
vereinbarte oder zu erwartende Beschaffen-
heit und (ii) die geforderten Eigenschaften 
hat,(iii) mit den Zeichnungen und Spezifikatio-
nen genau übereinstimmt, (iv) dem allgemein 
anerkannten Stand der Technik, (v) den jeweils 
einschlägigen gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften, (vi) den Anforderungen des für 
seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch maß-
geblichen betrieblichen bzw. systemtechni-
schen Umfeldes entspricht, (vii) keine nachtei-
ligen Wechselwirkungen mit etwaigen dem 
Bieter bekannten Vor-/Nachleistungen Dritter 
herbeiführt, (viii) mit einer vollständigen Doku-
mentation versehen ist, und (ix) nicht mit Sach- 
und/oder Rechtsmängeln behaftet ist, die 
seine Tauglichkeit für den vorgesehenen Ge-
brauch aufheben oder mindern. 

2. Ist der Vertragsgegenstand nicht so beschaf-
fen, kann der Auftraggeber unverzügliche und 
für ihn kostenlose Beseitigung der Mängel oder 
Neuherstellung bzw. Neulieferung einer man-
gelfreien Sache verlangen. Nimmt der Auftrag-
nehmer die Beseitigung der Mängel oder die 
Neuherstellung bzw. Neulieferung nicht unver-
züglich auf oder führt er sie nicht innerhalb ei-
ner vom Auftraggeber gesetzten angemesse-
nen Frist durch, so kann der Auftraggeber die 
Mängel durch Selbstvornahme auf Kosten des 
Auftragnehmers beseitigen bzw. beseitigen 
lassen und für die hierbei entstehenden Auf-
wendungen Vorschuss von ihm verlangen. 
Dieses Recht steht dem Auftraggeber auch 
ohne vorherige entsprechende Aufforderung 
an den Auftragnehmer zu, wenn in dringenden 
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Fällen auf andere Weise Nachteile für den Auf-
traggeber nicht zu vermeiden sind. 

3. Der Auftragnehmer hat auch sämtliche dem 
Auftraggeber im Rahmen der Mängelbeseiti-
gung, Neuherstellung bzw. Neulieferung ent-
stehenden Kosten und Aufwendungen zu tra-
gen. Hierzu gehören insbesondere auch Kos-
ten für Behelfsmaßnahmen zur Sicherstellung 
kontinuierlicher Betriebsabläufe, bzw. die un-
entgeltliche Nutzung der Lieferung/Leistung 
bis zur Mängelbeseitigung, Neuherstellung, 
bzw. Neulieferung. 

4. Daneben bleiben alle gesetzlichen Ansprüche 
wegen mangelhafter Erfüllung und wegen vom 
Auftragnehmer gegebener Beschaffenheits- 
bzw. Haltbarkeitsgarantien bestehenden.  

5. Die Frist zur Wahrnehmung der Rügeobliegen-
heit (§ 370 HGB) beträgt 30 Tage ab Entge-
gennahme der Lieferung. 

XI. Gewährleistungsfrist 

Die Gewährleistungsfrist beginnt bei Werkverträ-
gen mit dem Zeitpunkt der Abnahme. Sie beträgt 
bei Kaufverträgen 24 Monate nach Ingebrauch-
nahme, längstens 48 Monate nach Gefahrüber-
gang, bei Werkverträgen allgemein 3 Jahre, bei 
Werkverträgen bezüglich Bauwerken 5 Jahre. Für 
im Rahmen der anerkannten Gewährleistung repa-
rierte, neu hergestellte bzw. neu gelieferte Teile 
beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem zu 
laufen. 

XII. Abrechnung 

Jeder Auftrag ist unverzüglich, sorgfältig und prüf-
bar abzurechnen. Rechnungen müssen Auftrags-
nummer, Umsatzsteuer und alle im Auftrag ge-
nannten besonderen Angaben enthalten. 

XIII. Zahlung 

1. Zahlung erfolgt nach ordnungsgemäßer Liefe-
rung/Leistung bzw. deren Abnahme/Entgegen-
nahme, nach Rechnungserhalt und Rech-
nungsprüfung innerhalb von 30 Tagen netto. 

2. Abschlags- und Vorauszahlungen werden nur 
geleistet, wenn sie vereinbart wurden. 

3. Geleistete Abschlags- und Vorauszahlungen 
haben abgeltende Wirkung und unterliegen 
daher nicht rückwirkend etwa vereinbarten 
Preisgleitklauseln. 

4. Eine Begleichung der Schlussrechnung kann 
nur nach Abnahme/Entgegennahme und voll-
ständiger Vorlage der Dokumentation gem. 
IV. 4. erfolgen. 

5. Eine Abtretung der aus Aufträgen entstehen-
den Forderungen bedarf zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Zustimmung des Auftraggebers. 

XIV. Haftung 

1. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die 
er oder seine Gehilfen dem Auftraggeber, des-
sen Personal oder der Umwelt zufügen, nach 

den gesetzlichen Bestimmungen. Von Scha-
denersatzansprüchen Dritter, die er oder seine 
Erfüllungsgehilfen verursacht haben, stellt er 
den Auftraggeber frei. Im Verhältnis zum Auf-
traggeber und dessen Personal verzichtet er 
auf den Entlastungsbeweis gemäß § 831 Abs. 
1 Satz 2 BGB. 

2. Hat der Auftragnehmer einen Mangel infolge 
Vorsatzes oder Fahrlässigkeit zu vertreten, so 
haftet er dem Auftraggeber auch für den die-
sem wegen des Mangels entstandenen weite-
ren Schadens. 

3. Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Haftung 
für Verlust oder Beschädigung etwaiger vom 
Auftragnehmer eingebrachter bzw. auf die 
Baustelle verbrachter Geräte, Einrichtungen, 
Werkzeuge usw.. 

XV. Versicherung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf seine Kos-
ten eine Haftpflichtversicherung für Perso- 
nen-, Sach-, Vermögens- und Umweltschäden mit 
ausreichenden Deckungssummen abzuschließen, 
zu unterhalten und nachzuweisen, die alle sich aus 
dem Auftrag ergebenden Haftungsrisiken deckt. In 
den Versicherungsschutz ist auch die persönliche 
Haftpflicht derjenigen Personen einzubeziehen, 
deren sich der Auftragnehmer bei der Erfüllung des 
Auftrages bedient. Bei Mitversicherung mehrerer 
Unternehmen unter derselben Haftpflichtpolice 
bzw. Mitwirkung verbundener Unternehmen an der 
Lieferung/Leistung ist eine Deckung der unterei-
nander bestehenden Haftpflichtansprüche („Cross 
Liability“) erforderlich. 

XVI. Kündigung 

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag bis zur 
Vollendung der Leistungen/Lieferungen jeder-
zeit kündigen. 

2. Hat der Auftraggeber den Grund, der zur Kün-
digung geführt hat, zu vertreten, so wird der 
bereits ausgeführte Teil der Lieferung/Leistung 
vergütet. Außerdem werden dem Auftragneh-
mer die angemessenen Aufwendungen vergü-
tet, die ihm hinsichtlich des nicht ausgeführten 
Teils der Lieferungen/Leistungen nachweislich 
entstanden sind. 

3. Hat der Auftragnehmer den Grund, der zur 
Kündigung geführt hat, zu vertreten, so kann 
der Auftraggeber auf weitere Ausführung ver-
zichten und Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung verlangen; soweit die bereits ausgeführ-
ten Arbeiten für den Auftraggeber von Inte-
resse sind, deren Auslieferung verlangen und 
den noch nicht vollendeten Teil der Liefe-
rung/Leistung auf Kosten und Gefahr des Auf-
tragnehmers selbst ausführen oder durch 
Dritte ausführen lassen. Für die bereits ausge-
führten Arbeiten, soweit sie vom Auftraggeber 
übernommen werden, erhält der Auftragneh-
mer eine angemessene Vergütung, abzüglich 
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etwaiger Mehrkosten, die dem Auftraggeber 
durch die Fertigstellung der Leistung entste-
hen. Die Rechte des Auftraggebers aus Ziffer 
IX. bleiben unberührt. 

4. Als Kündigungsgründe, die der Auftragnehmer 
zu vertreten hat, gelten insbesondere seine 
Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, grobe oder trotz Abmah-
nung wiederholte Verstöße in Bezug auf Qua-
lität, vereinbarte Termine, Sicherheits- und 
Umweltschutzvorschriften. 

5. Ziffer 4 findet auch Anwendung auf Verstöße 
gegen fremde Schutzrechte, wenn diese nicht 
durch Lizenzbeschaffung oder Umgestaltung 
des Auftragsgegenstandes geheilt werden 
können oder der Auftraggeber wegen des 
Schutzrechtsverstoßes kein Interesse mehr an 
der (weiteren) Auftragsdurchführung hat. 

XVII. Unterlagen 

Pläne, Schriftstücke, Konstruktionen, Zeichnun-
gen, Modelle usw., die dem Auftragnehmer zur 
Durchführung des Auftrages übergeben werden, 
bleiben Eigentum des Auftraggebers und sind nach 
Beendigung des Auftrages vollständig einschließ-
lich sämtlicher Kopien und in geordneter Form zu-
rückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht daran ist 
ausgeschlossen. 

XVIII. Schutzrechte 

1. Wenn durch die Ausführung des Auftrages 
Schutzrechte Dritter berührt werden, hat der 
Auftragnehmer sich auf seine Kosten die nöti-
gen Lizenzen zu beschaffen oder, wenn eine 
Lizenzbeschaffung nicht möglich ist, den Auf-
tragsgegenstand in schutzrechtskonformer 
Weise umzugestalten, und den Auftraggeber 
von allen Verbindlichkeiten bzw. Nachteilen 
freizustellen, die aus der Verletzung der 
Schutzrechte bzw. der Umgestaltung erwach-
sen. Die Rechte des Auftraggebers aus Ziffer 
XVI. 5 bleiben unberührt. 

2. Werden eigene Schutzrechte des Auftragneh-
mers berührt, so gewährt er dem Auftraggeber 
zugleich mit der Ausführung des Auftrages das 
unwiderrufliche Recht zur uneingeschränkten 
und kostenlosen Benutzung dieser Schutz-
rechte. Sollte der Auftragnehmer bei der Aus-
führung des Auftrages Erfindungen machen, 
so ist der Auftraggeber berechtigt, diese Erfin-
dungen uneingeschränkt und kostenlos zu be-
nutzen. 

XIX. Geheimhaltung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Informatio-
nen über Betriebseinrichtungen, Geschäftsvor-
gänge, Verfahren und Arbeitsweisen des Auftrag-
gebers gegenüber Dritten geheim zu halten und et-
waige Dritte/Subunternehmer entsprechend zu 
verpflichten. Die Geheimhaltungsverpflichtung be-

steht auch nach Beendigung der vertraglichen Be-
ziehungen fort. Der Auftraggeber behält sich das 
Recht vor, den Abschluss gesonderter Geheimhal-
tungsvereinbarungen verlangen zu können. 

XX. Höhere Gewalt 

Bei Eintreten von Fällen höherer Gewalt sind die 
Termine für die Erfüllung der Lieferungen/Leistun-
gen einvernehmlich zu verschieben. 
Solche Fälle sind insbesondere Naturkatastro-
phen, Krieg, Aufruhr, Sabotage, organisierte Ar-
beitskämpfe; nicht jedoch insbesondere wilde 
Streiks, Ausschuss von terminbestimmenden Tei-
len. 
Sollten Fälle höherer Gewalt eintreten, sind diese 
spätestens 2 Kalendertage nach Eintreten schrift-
lich anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist jedoch auf 
eigene Kosten verpflichtet, alle Vorkehrungen und 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der 
ursprünglichen Termine zu ermöglichen oder die 
Verschiebung abzukürzen und sich für eine unver-
zügliche Wiederaufnahme der Lieferung/Leistung 
bereitzuhalten. 

XXI. Datenschutz 

Personenbezogene Daten, die der Auftragnehmer 
Storengy zur Verfügung stellt, werden gemäß 
DSGVO und BDSG und ausschließlich zum Zwe-
cke der Erfüllung des Auftrags gespeichert und 
verarbeitet. Die Daten werden gelöscht, sobald sie 
zur Wahrung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 
nicht mehr benötigt werden. Weitere Informationen 
zum Datenschutz bei Storengy, insbesondere zu 
den Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung und 
zur Geltendmachung von Betroffenenrechten sind 
in der Datenschutzerklärung der Storengy 
Deutschland GmbH auf https://www.sto-

rengy.de/de/datenschutz zu finden. Soweit Sto-
rengy und der Auftragnehmer ein Auftragsverarbei-
tungsverhältnis im Sinne des Art. 28 DSGVO ein-
gehen, werden die Parteien einen Auftragsverar-
beitungsvertrag abschließen, dessen Regelungen 
für den Umgang mit den betroffenen personenbe-
zogenen Daten maßgeblich sind. Bei Verlagerung 
von Daten in ein Drittland werden die besonderen 
Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt. 

XXII. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für Lieferungen/Leistungen ist der 
vereinbarte Empfangsort, für Zahlungen Berlin. 

XXIII. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Berlin. Es gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980 und 
seiner Nachfolgeregelungen. 


